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VII. EHRENORDNUNG

§ 1

Für besondere Verdienste um die Förderung des Fußballsportes im Süddeutschen Fußball-Verband
und um den Sport im allgemeinen können folgende Ehrungen vorgenommen werden:

1. Ernennung zum Ehrenpräsidenten

2. Ernennung zum Ehrenmitglied

3. Verleihung der goldenen Verbandsehrennadel

4. Verleihung der silbernen Verbandsehrennadel

§ 2

1. Die Ernennung zum Ehrenpräsidenten oder zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Vorschlag des Vorstan-
des durch den Verbandstag.

2. Die Verleihung der Ehrennadeln erfolgt durch Beschluss des Vorstandes.

§ 3

Die Ernennung zum Ehrenpräsidenten setzt neben besonders tatkräftiger Mitarbeit ein langjähriges
Wirken als einer der Präsidenten des Verbandes (gemäß § 24 der Satzung) voraus.

§ 4

Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um den Fußballsport und den SFV
besonders verdient gemacht haben.

§ 5

Die Verleihung der goldenen Verbandsehrennadel kann an solche Personen erfolgen, die sich in lang-
jähriger Mitarbeit im Verband oder in den Vereinen an führender Stelle Verdienste besonderer Art er-
worben haben.

§ 6

Die silberne Verbandsehrennadel kann an Personen verliehen werden, die sich in langjähriger Mitar-
beit in Verband oder Vereinen um die Förderung des Fußballsports verdient gemacht haben.

§ 7

1. Der Ehrenpräsident hat Sitz und beratende Stimme im Präsidium und Vorstand sowie auf den Ver-
bandstagen.

2. Die Ehrenmitglieder des Verbandes sind zu den Verbandstagen einzuladen und haben dort bera-
tende Stimme.

§ 8

1. Der Besitz der silbernen Verbandsehrennadel berechtigt zum freien Eintritt zu allen sportlichen Ver-
anstaltungen des Verbandes innerhalb des Landesverbandes, in dem der Inhaber seinen Wohnsitz
hat.

2. Der Inhaber der goldenen Verbandsehrennadel hat freien Eintritt zu allen sportlichen Veranstaltun-
gen des Verbandes im Verbandsgebiet des SFV.

§ 9

1. Den Spielern des Vereins, der eine Süddeutsche Meisterschaft erringt, wird eine Meisterschaftsna-
del verliehen.

2. Spieler, die mindestens zehnmal repräsentativ für den SFV gespielt haben, erhalten als Auszeich-
nung eine besondere Verbandsnadel.


